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Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands Illerbeuren und Entschädigungssatzung 

für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung)  
 

 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Illerbeuren (nachfolgend stets Schulverbandsver-

sammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

(BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 

5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des 

Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20a und 

Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – folgende Satzung 

zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands (Verbandssatzung): 

 
§ 1 

Name und Sitz des Schulverbands 
 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: Schulverband Illerbeuren. 

 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Kronburg. 

 

§ 2 
Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel geführt. 

 
§ 3 

Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 
 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbands-

versammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 1 

Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen 

und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. Außerdem können einzelnen Mitgliedern beson-

dere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung (§ 2 Ab-

satz 3 und 4) übertragen werden. 

 
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes 

angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 

Satz 1 BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 

Abs. 2 Satz 2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren 

Stellvertreter sind. 

 

(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung 

in Höhe von 75,00 Euro. Der stellvertretende Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine 

monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 Euro.  

 
(4) Ausschussvorsitzende und deren Stellvertreter erhalten für ihre Tätigkeit 35,00 Euro Sitzungsgeld 

je Ausschusssitzung.  

 



- 197 - 

KABl. Nr. 28/2020 

(5) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung und die beratenden Mitglieder erhalten 

für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 Euro für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der 

Schulverbandsversammlung. 
 

(6) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner auf Antrag für auswärtige Tätigkeit 

Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern geltenden Rechtsvorschriften; als 

Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sit-

zungsort, insbesondere an dem in § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort 

stattfinden 

 

(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster 

Halbsatz KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, 

wenn die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversamm-
lung ein kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

 

§ 4 
Rechnungsprüfung 

 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 

 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulverbandsversamm-

lung aus ihrer Mitte bestellt. 

 
§ 5 

Ausscheiden von Mitgliedern 
 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, 

so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Ver-

bandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 2 SchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 

 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 

Illerbeuren vom 23.07.2014 sowie die Satzung Änderung der Satzung zur Regelung von Fragen der Ver-

fassung des Schulverbandes Illerbeuren vom 28.06.2017 außer Kraft. 

 

Kronburg, den 24. Juni 2020 

SCHULVERBAND ILLERBEUREN 

 

Hermann Gromer 
Schulverbandsvorsitzender 
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Satzung zur Regelung der Entschädigung der Verbandsräte des 
Zweckverbandes „Gymnasium und Realschule Ottobeuren“ 

 

 
Der Zweckverband „Gymnasium und Realschule Ottobeuren“ erlässt auf Grund der Art.22, Art. 31 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom und Art. 20 a und 23 der Gemeinde-

ordnung für den Freistaat Bayern folgende Satzung zur Regelung der Entschädigung der Verbandsräte des 

Zweckverbandes Gymnasium und Realschule Ottobeuren: 

 

§1 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Verbandsversamm-

lung sind ehrenamtlich tätig. 
 

(2) Soweit sie kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, haben sie gegenüber dem 

Zweckverband Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 

 

(3) Die bestellten Verbandsräte erhalten bei Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung ein 

Sitzungsgeld. Neben dem Sitzungsgeld werden Fahrtauslagen erstattet. 

 

(4) Tritt die Verbandsversammlung außerhalb des Landkreises zusammen, erhalten die Verbandsräte 

neben dem Sitzungsgeld auch die Reisekosten nach den Sätzen des Bayerischen Reisekostengesetzes ver-
gütet.  

 

(5) Die Höhe des Sitzungsgeldes und der Fahrkosten richten sich nach der Satzung zur Regelung des 

Kreisverfassungsrechtes des Landkreises Unterallgäu in der jeweils geltenden Fassung.  

 

§ 2 
Ersatzzahlungen 

 

Verdienstausfälle und Ersatzansprüche für Personen, die keine Verdienstausfallansprüche geltend ma-

chen können, denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel 
nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-

den kann, werden entsprechend der Satzung zur Regelung des Kreisverfassungsrechtes des Landkreises 

Unterallgäu in der jeweils gültigen Satzung erstattet. 

 
§ 3 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14.07.2014 

außer Kraft. 

 
Ottobeuren, den 23. Juni2020 

ZWECKVERBAND GYMNASIUM UND REALSCHULE OTTOBEUREN 

 

Alex Eder 

Zweckverbandsvorsitzender 
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Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung 
der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung 

an der Grundschule Illerbeuren  
 

Vom 24.06.2020 
 
 
Der Schulverband Illerbeuren erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-

zes (BaySchFG) i. V. m. Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. 

m. mit Art. 8 Bayerisches Kommunalabgabengesetz (KAG) folgende Satzung:  

 
§ 1 

Änderungen 
 

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„Die Elternbeiträge betragen monatlich:  
 

 
bei Nutzung der  
Mittagsbetreuung an 

  Paket 1 

Von 11.10 Uhr 
Bis 13.00 Uhr/ 
 13.30 Uhr  

 Paket 2 

Von 11.10 Uhr  
Bis 16.15 Uhr  
 

    

2 Tagen/Woche    30,00 €  61,00 € 

3 bis 5 Tagen/Woche 

3 Tagen/Woche 

  35,00 € 

 - 

 - 

 71,00 € 

4 Tagen/Woche    -  78,00 € 
 

„ 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Änderungssatzung vom 

10.04.2019 außer Kraft.  

 

Kronburg, den 24. Juni 2020 

SCHULVERBAND ILLERBEUREN 

 

Herrmann Gromer 

Schulverbandsvorsitzender  
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mindelheim Mittelschule, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2020 
 

 
I. 

 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes i.V.m. Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit und Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Schulverbandsver-

sammlung folgende Haushaltssatzung, die in der öffentlichen Sitzung der Schulverbandsversammlung 

vom 01.04.2020 beschlossen wurde: 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.102.300 € 

 

und im 

 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.416.600 € 

 

ab. 

 
§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 

auf 450.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
VERWALTUNGSUMLAGE: 
 

a) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 885.000 € festgesetzt.  

 

b) Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverban-

des umgelegt.  

 

c) Die Verbandsschule Mindelheim wurde am 01.10.2019 von 336 Schülern der Mitgliedsgemeinden be-
sucht.  

 

Die Umlage für jeden Schüler beträgt somit 2.633,93 €. 
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§ 5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht. 

 

§ 6 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft. 

 

Mindelheim, 1. April 2020 

SCHULVERBAND MINDELHEIM (MITTELSCHULE) 

 

Dr. Stephan Winter 
Erster Vorsitzender 

 
II. 
 

Das Landratsamt Unterallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung am 25.05.2020 erteilt. 

 

III. 
 

Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes 

(Art. 65 Abs. 3 GO): 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurden in der Zeit ab dem 

02.06.2020 im Rathaus zur öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem gemäß § 4 der Bekanntmachungsverord-

nung ab dem 02.06.2020 bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus 

innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich auf. 

 

Auf die Auflegung der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde durch die Bekanntmachung vom 27.05.2020 

hingewiesen. 
 

Die Bekanntmachung erfolgte durch Anschlag an der Amtstafel in der Passage der Hospitalstiftung, Maxi-

milianstraße 27, Mindelheim. Der Anschlag wurde angeheftet 02.06.2020 und wieder abgenommen am 

03.07.2020. 

 

Mindelheim, 27. Mai 2020 

SCHULVERBAND MINDELHEIM (MITTELSCHULE) 

 

Dr. Stephan Winter 

Erster Vorsitzender 
 

 

Alex Eder 

Landrat 


